
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/9/8 6Ob664/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1983

Norm

ZPO §226 IIIA

ZPO §226 IIIB

Rechtssatz

Es liegt eine Tatsachenbehauptung vor, wenn der Kläger sich zur Darstellung des Klagesachverhaltes eines auch im

täglichen Sprachgebrauch verwendeten Rechtsbegri:es bedient, mit dem auch im Alltag ein bestimmter tatsächlicher

Vorgang umschrieben wird (hier:

er habe der Beklagten bestimmte "Darlehensbeträge bar ausbezahlt" und er forderte deren "Rückzahlung").
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